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REGLEMENT ÜBER DEN AKTIONSFONDS 
des 

Personalverbandes der Stadt Biel 
 
 

Art. 1 
 
Der Personalverband der Stadt Biel hat am 22. August 2000 einen Aktionsfonds 
gegründet. 
 
 

Art. 2 
 
Die Mittel dieses Fonds werden zur Leistung von Beiträgen an personalrechtliche 
Aktionen des Verbandes verwendet, für die im ordentlichen Budget keine Kredite 
vorgesehen sind. 
Zum Begriff Beiträge an personalrechtliche Aktionen gehören insbesondere auch die 
Aufwendungen für die Ausarbeitung und Genehmigung von Gesamtarbeitsverträgen. 
 
 

Art. 3 
 
Der Aktionsfonds wird geäufnet durch: 
 
a) jährliche Zuwendungen aus Verbandsmitteln, insbesondere aus einer allfälligen 

Erhöhung des ordentlichen Mitgliederbeitrags für berufstätige Aktivmitglieder 
und aus eventuellen Betriebsüberschüssen der Verbandsrechnung; 

b) freiwillige Beiträge; 
c) Zinsen. 
 
 

Art. 4 
 
Über die Verwendung der Mittel beschliesst der Vorstand. 
 
 

Art. 5 
 
Der Aktionsfonds wird gesondert verwaltet, die Betriebs- und Vermögensrechnung 
unterliegt alljährlich der Genehmigung durch die ordentliche Hauptversammlung. 
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Art. 6 

 
Die Änderungen des vorliegenden Reglements gemäss Beschluss der ordentlichen 
Hauptversammlung vom 11. April 2003 treten rückwirkend auf den 1. Januar 2003 in 
Kraft. 
 
 
 
Biel, den 11. April 2003 
 
 
 

Für den 
Personalverband der Stadt Biel 

Der Präsident: Die Sekretärin: 
 
 
 

………………. ……………….. 
 
 
 


